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RS OGH 1938/9/13 3Ob561/38
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.09.1938

Norm

ABGB §426

Rechtssatz

Erklärt der Vater seiner in seiner Wirtschaft arbeitenden Tochter, ihr an Stelle des Lohnes ein bestimmtes, im Stall

stehendes Stück Vieh zu überlassen, so ist dadurch die Übergabe dieses Stückes i. S. des § 426 ABGB vollzogen.
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